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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1972

Norm

HGB §166

Rechtssatz

Das persönliche Prüfungsrecht des Kommanditisten kann vertraglich durch das Prüfungsrecht durch einen

Sachverständigen ersetzt werden; das Prüfungsrecht des Kommanditisten erschöpft sich dann in der Regel auf die

Einsichtnahme in den Bericht des Sachverständigen bei der Gesellschaft.
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